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UvMschöfüche Nevovvnung 
über die 

EheverKündiguntzen. 

S)aB fk#d)e SRe#tBW (mm- 1022, 1023, § 1) 
schreibt vor, daß die Ehevorhaden von den Pfarrern der 

Brautleute verkündet werden müssen, und trifft über Ort, 

Zahl und Zeit der Verkündigungen nähere Bestimmungen 

(can. 1024 bis 1026). Zweck der Verkündigung ist vor 

allem, daß etwaige Ehehindernisse von den Gläubigen zur 

Anzeige gebracht werden. Der Pfarrer, welcher die 

Trauung vornimmt oder einen anderen Geistlichen damit 

beauftragt, hat aber auch die strenge Pflicht, von sich aus, 

insbesondere durch Befragung der Brautleute, nach etwaigen 

Ehehindernissen zu forschen (can. 1020). 
Bei Brautleuten, die nach erlangter Reife sich längere 

Zeit außerhalb ihres jetzigen Wohnsitzes aufgehalten haben, 

besteht nun die Möglichkeit, daß sie an fremdem Ort ein 

eheliches Verhältnis eingingen und dasselbe wieder auf- 

lösten, sei es durch bürgerliche Ehescheidung, sei es durch 

eigenmächtiges Verlassen des Ehegatten. Hier liegt das 

Ehehindernis des bestehenden Ehebandes vor. Solche 

Personen suchen erfahrungsgemäß nicht selten durch Ver- 

schweigen dieses Umstandes eine kirchliche Trauung zu er- 

schleichen. Um ungültige Ehen infolge eines derartigen 

Betruges möglichst zu verhindern, gibt die Kirche in can. 

1023 § 2 folgende Vorschrift: 

„Wenn ein Brautteil nach erlangter Geschlechtsreife 

(d. i. dem vollendeten 14. Lebensjahre beim männlichen, 

dem vollendeten 12. Lebensjahre beim weiblichen Ge- 

schlechte) sechs Monate hindurch an einem anderen Orte 

sich aufgehalten hat, so trage der Pfarrer den Fall dem 

Diözesanbischos vor, der nach seinem klugen Ermessen ent- 

weder die Vornahme von Verkündigungen auch an diesen 

Orten anordnen oder die Erhebung anderer Beweise oder 

Annahmebehelfe für die Freiheit von Ehehiudernissen vor- 

schreiben soll". 

Diese Vorschrift ist bisher in deutschen Diözesen mit 

Rücksicht auf eine gegenteilige, mehr als hundertjährige 

Rechtsgewohnheit (can 5) nicht durchgeführt worden. Die 

Hl. Sakramentskongregation hat in einem Reskript vom 

15. Januar 1925 an den Vorsitzenden der Fuldaer Bi- 

schofskonferenz die deutsche Praxis ausdrücklich anerkannt, 

jedoch gefordert, daß die Bischöfe den Pfarrern eine eigene 

genaue Anweisung über die Behandlung dieser Ehevorhaben 

erteilen. Demgemäß verordnen Wir: 

1. Die Eheverkündigungen sind außer an 

dem gegenwärtigen Domizil und Quasidomi- 

zil auch an allen den Orten vorzunehmen, an 

denen die Brautleute innerhalb der letzten 

6 Monate ein Domizil oder Quasidomizil 

gehabt haben. 

Die Bestimmung der Erzb. Verordnung vom 19. April 

1918 Ziff. IV, 1 (Anzbl. S. 43), wonach in allen Fällen 

die Verkündigungen nur an dem gegenwärtigen Domi- 

zil oder Quasidomizil zu erfolgen brauchen, wird aufge- 

hoben. 

2. Wenn in der Aussprache mit den Nupturienten oder 

aus anderen Anzeichen sich bezüglich der vorhergehenden 

Zeit besondere Bedenken ergeben, hat der Pfarrer an den 

Orten des früheren Aufenthalts zweckdienliche Erkun- 

digungen einzuziehen und danach seine Entschließung betreff 

weiterer Maßnahmen zu treffen. 

3. Zweifel über den status liber eines Brautteils 

sollen auch durch eingehendere Befragung der Brautleute 

selbst oder ihrer Verwandten und Bekannten, durch Ein- 

holung psarramtlicher oder standesamtlicher Auskünfte, 

endlich durch Anforderung neuer Taufzeugnisse behoben 

werden. 
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NB. Bürgerliche Ehescheidungen werden nur im Ehe-, 
aber nicht im standesamtlichen Geburtsregister eingetragen. 
An die gewissenhafte Erfüllung der Pflicht, das Pfarramt 
des Taufortes von einer katholischen Trauung, der Subdia- 
konatsweihe und der feierlichen Ordensprofeß in jedem Falle 
zu benachrichtigen und der entsprechenden Pflicht der Ein- 
tragung im Taufbuche (can. 1103 § 3, can. 470 § 2) 
wird nachdrücklich erinnert. 

4. Kann auf diesen Wegen nicht jeder Zweifel behoben 

werden, so ist, sofern der Brautteil nicht völlig unglaub- 

würdig erscheint, nach eingehender Eidesbelehrung das 

juramentum de statu libero abzunehmen in der Form, 

daß der Betreffende schwört, er sei mit keiner jetzt noch 

lebenden oder verschollenen Person verheiratet gewesen 

und sei frei von anderen trennenden Ehehindernissen. 

5. Besondere Vorsicht ist gegenüber jenen Eheschließen- 

den geboten, die sich längere Zeit im Auslande aufgehalten 

haben und bezüglich deren guter religiöser und sittlicher 

Führung Zweifel bestehen. 

6. In jenen Fällen, in welchen die Nachforschungen 

unmöglich sind oder resultatlos bleiben und auch der Eid 

de statu libero keine volle Klärung bringt, ist die Ent- 

scheidung des bischöflichen Generalvikariats einzuholen. 

Frei bürg i. Br., den 3. November 1925. 

4- Carl 
Erzbischof. 

(Orb. 5. 11. 1925 Nr 11497). 

Aufwertung. 

Wir machen die Pfarrvorstände und kath. Stiftungs- 

räte auf die Bekanntmachung des Kath. Oberstiftungsrats 

vom 21. Oktober 1925 Nr. 14 815 sowie das beigefügte 

Merkblatt über Aufwertung besonders aufmerksam. Die 

Stiftungsräte als die Verwaltungsbehörden des örtlichen 

Kirchenvermögens und die Pfründnießer sind für die sorg- 

fältige und rechtzeitige Vornahme der Aufwertungsmaß- 

nahmen in vollem Umfang verantwortlich. Wenn 

alle ihre Pflicht in der Durchführung der Aufwertung 

gewissenhaft erfüllen, steht zu hoffen, daß ein beträchtlicher 

Teil des kirchlichen Vermögens gerettet wird. 

Freiburg i. Br., den 5. November 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 26. 10. 1925 Nr 11112.) 

Imisdiktlonsveriängerung. 

Die Erklärung der Diözesansynode S. 27 Nr. 6: „Wer 

das Pfarrexamen bestanden hat, erwirbt Jurisdiktion us- 

que ad revocationem", entbindet keinen Priester von der 

Pflicht, das Kurainstrument vorzulegen und die jener Er- 

klärung entsprechende Verfügung des Ordinarius für sich 

zu veranlassen. Die berührte Erklärung der Diözesan- 

synode überträgt nicht unmittelbar auch die Jurisdiktion. 

Freiburg i. Br., den 26. Oktober 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 20. 10. 1925 Nr 10815.) 

Vorbereitung auf die Schulentlasfung. 

Zur Vorbereitung auf die Schulentlassung werden von 

den beiden katholischen Jugendverbänden nachstehende Zeit- 

schriften herausgegeben: 

Für Knaben: „Am Scheidewege" Blätter für Knaben 

im letzten Schuljahr, herausgegeben von der Verbands- 

zentrale der katholischen Jugend- und Jungmännervereine 

Deutschlands E. V. Düsseldorf; erscheint in 16 Wochen- 

nummern von Dezember bis März, Preis einzeln ß>. 1.—, 

bei Partiebezug von mindestens 10 Stück M. 0.60 für den 

Jahrgang, zu beziehen vom Jugendhaus Düsseldorf, 

Schließfach 10118. 

Für Mädchen: „Ins Leben hinaus", herausgegeben 

vom Zentralverband der katholischen Jungfrauenvereinig- 

ungen Deutschlands und dem Verein kath. deutscher Lehrer- 

innen. 12 Nummern von Dezember bis März; Preis 

einzeln .& 0.75, in Partien M. 0.50; zu beziehen vom 

Verbandsverlag weiblicher Vereine, Bochum, Mauritius- 

straße 13, Postschließfach 211. 

Die beiden Zeitschriften haben sich seit Jahren bewährt. 

Sie werden auch dieses Jahr wieder empfohlen. 

Freiburg i. Br., den 20. Oktober 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 5. 11. 1925 Nr 11316.) 

Pfarrkartotheken. 

Die Zentralstelle für kirchliche Statistik in Köln a. Rh. 

Eintrachtstraße 168—170 teilt mit, daß die für die Ein- 

richtung der Pfarrkartotheken erforderlichen Materialien 

zu günstigen Vorzugspreisen von ihr bezogen werden 

können. Wir erinnern daran, daß laut Beschluß der Ful- 

daer Bischofskonferenz vom Jahre 1919 die einzelnen 

Städte und Pfarreien verpflichtet sind, die Einheitskarto- 

thek so bald wie möglich einzuführen. 

Freiburg i. Br., den 5. November 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 



mammon 
-aGuv gß -q aaquiaqojß i mog Gitnjaigg i;m sraotsnad 
enocjBAjesM rano (uZjnvhlhnWgjüUüp®) uajNvftiftyW 
;saaM aiq jnv ufto0 ftftajoL gaaaan^ §3Q lft>à30 U3q 
uagvft joft>jig?aZ aaa$ a;jGiqanmft)oH aaq ?uaya?ZZ) -3® 

'chsiasK 

iBimjaq tzl»;szvugou3tziaij -gg q 
aagona '68 maaiun uaqanm uaiftvgz uaiuuvuaG aies 

'IlftvmaG aoiiuija® um? ftwaagF m aaaavjchqv;® 
'a3ip§ psylvqitz aqano; Iv;u3j3)W I31l4o$ MO0 

'IlftyaiaG aoiiutja® mn? 'nvuoaU ui 
asaavjà 'pqm ?vuG^ aqamg 11033 '1® 13114»$ wo% 

yftgg,aG u3aa;;uij3(L n? ft>vjiaa0 u; 
aaaavj4iqv;® 'aagagg qavftM qun uajnv;® ui aaaacjft 
=îQt>î© ' a a 4 i 0 S) PvU uaqanoi ft) 0113 a 0 piicjvR wo% 

•juuouaa Gang 

-ML 3j3?oiq?aZ aiq an| gaquvgaaggvMvZ gaq uaquastijao0 
urn? Gangiaag m ftinvJ 0 *a ;o% #a@ ijaigg naaa$ 
uaGiqanmftioH uaq gß q aagowo '28 mag aqmipn i;m 
usgvft joft>j;g?aZ aaaH 3#qanmft# aaq ?uana*% -a© 

♦itaßunuitauaf 

•;»ag0mt;|iîja3g(2 aaft>jiioh,vU 

9861 aaqoUG 18 «aq 'aftnagiao# 

ma;ogaG quaGuiaq GunGiqai 
-3Z aGinvjGaoj qun aSi;aoJa| tzi uaGomaaguaftiaiU 
stzllpg gvq anj Gunpamjnitz aaq ?i3jGi,ft>;W aaq p0 

'(pum&w 
ajmaqao0 auagauftijaGaog aaqo apnGiaaG ftmv giiaopl quij 
U3H3Î© U3j3iq 130 ZUV0 aGtzjvpagN? aqal ftGasqn (U3ftl3}UD 
-3qui3M3G qun -aaquvF '-gft>!30) uaaaicjvcjgivvi® 'uajaiag 
-quM 'uauoiivGiigoaiaijnquL nog Guniaamjnitz aagtj qun 
lft)iaaGgini% auaGapGijftivu gvq aaqo a^a sjgGuniaam 
-j«18 3iq 1113J33 uaGvajgGuNpaMjNM 33ftg ijUNZgNA 
'uajaimaag qaisti (621 '© 9861 'igduitz -g?aZ) 98181 -ark 

9861 aaqtuajfta® 'is mog Gnn«qaoaa0 aaajun jnjg 
-U3Gun;i3?g3GvT aiq ftmv uaiivftiua azuM ayogpaW 

'PV1ftP3M U3qU3G311UV M3q guv ft)lj igiGaa g333ftg% 
uaGaipog 3H3iJg6iminiuia30 aaq 

9861 avnagsK spM guaijaivftj ojiv ftnm Gva;u0 aaq; 
'uiaj pqputaGuö 3H3tzgGunqpmuN uaftiiMv aaq tag (ajjvz 
-av4© 'MA) 3ii3tzgGuninima30 ama ftianq gzet 
avnagaK *gg gig 926I aagoy^ 9 mog ipß aaq ni uajjnm 
aaquvF aaq qun gftnays gaq uaftiaiuvzavM 

'(06 'LL 'A 1861 MW 
uaqpmnSuv uaavoi uajjvzavft© uaftiinuajjo lag nagoftin® 

•(081 31P® 9861 11vig3Gi3? 
-uitz) uagaGndgv ;uv0 auia uv giiaaag uaavoi iiaGnnqiaaftH 
-aagqinftiA aiquvoiaag qun uauoiivGiigoaiatznquL 

-uiaj uaGuvG 
-aGuia (iftiiaaGgMitz gaGiquvtzn?) ayaijgGunpamjnM aaq 

;sg 9861 a3gui3?3E -%g «m2 gig guatzGuv; tznm ( j3K 

•mm 91 §) it30uiH}ft)ilnnîgP!îî]quttag) qun uaGunaaqaojguaftai 
-avE uapahijaG ftijiavzaftEft 'nazaftioftftH lag aftinaftj 

-uvgGuniaaoijnK anj GunqpmuN auagaiaftijaGaog 3i(g 

'(8891 '«ns 
'0 T '0) rvgtzvft aqaoftaggGungvcgaaK 3iq tzi ajjmmnvj 
-330 aM -givagGuniji;® gaq o|p 'aqaofta® uauajnaag 

GungvmaaK aauiaj n2 aaq agvGjnZ tzi (uaquiamaGuaftiaiR 

^ZquoL) guaGomaaguaftiaiR uaftiiipo gaq aftmaftjM aiq 

ryj guaaftvjaaK gaq Gunaftplftaan® qun Gunqpm«% aicx 

•aGjog an? Gunpaoi 
s
l«Ig jnv gftmaftlujg gaq ;]niaa0 uaGiniGqua ajja;® 

aaGiiftjiaun lag GunftuaauiZ aaqo aGvpoA qun Gunqpmujg 

apivftjaag ;vft 'tzi uagaiaftijaGaog «ana;® uaimmitzag 

lag qun uatziaZ aa;mmitzag gpftaawu ]Gqn iipgimgiaoi 

-30 'iiaqiinjan nog aGöjao® aiq aaqo upgimgiftiaig uog 

GunGaiuiZ aiq aaqo gftma41«K gaq GunqpwuZ aiq ogg 

•uaiftmag n? uaijiaftijaoA uauagaG 

-30 281 qun 211 '® I 10 '© 0 9861 line 91 mog 

uaftpiuy aaftiiHitagg Gunjoigitz aagn ftap© mi qun ggei 

iI»L 91 mog stajaGgGunpamjnitz nil aiq quij Gunpamjnitz 
jnv gftmaftjuM gaq GunaftnjftianT quit GunnvftaZ ang 

•aipagGuniin® uafpJnoftioj aiq «% 

'SunsaamjnK 

('91811 30 9861 01 '18 '0 '1A 'Q K) 

-IviavmqaJ gaftipjoftijigdaN 

'9861 aaquiaqo&s 'g uaq '-a0 1 Gangiaag 

'uajjaai 
nL ft)}i6giu ateg GiyvjGaoj oj qun ftijva oj quij uamftvu 

uaftiiiaaqaojaa Gunpamjuitz aaq GunahnjftianT an? ai® 
'3MgGuniivmaa0 qun aquvijaoguaftiaiR 'aaimgaavjà aaq 
Gunift>v30 uanvua G aaq Gunpamjnitz aagij iPigiaa# 
aiGnjaGiag ganvigaGia?iiA gaq aaununjß aajaiq gvq aimoj 

'91811 3% 9861 3aqowo 15 mog ga;vagGunijitzaag(z 
uaftijiioftivU gaq Gnuftivmiuuv;a0 aiq uaiftajftma aigg 

'uaaiio?uaftoH ui a;vagGunnvmaa0 qun 

aquvtzaoguaftiaiR 'aa;mvaavj0 -ft,v; aiq ujg 

'öunpamjnK 

( £811 H 30 9861 'll 8 q3Q) 

681 88 30 9861 



190 Nr 28 1925 

Pfrüàausschreiben. 

Mühlhausen, Dekanat Mühlhausen. 

Der künftige Pfarrer hat voraussichtlich später die 

Seelsorge des FilialsLehningen (PfarreiNeuhausen) 

zu übernehmen. 

Freie Verleihung; 14 Tage Bewerbungsfrist. 

Pfründebesetzungen. 

Die kanonische Institution haben erhalten am: 

27. Sept. : Georg Götzinger, Pfarrverweser in Rosen- 

berg, auf diese Pfarrei. 

11. Okt.: Franz Josef Fuchs, Pfarrer in Bargen, auf 

die Pfarrei Müh ling en. 

11. „ Wilhelm Kuhn, Pfarrer in Stetten, Dek. 

Geisingen, auf die Pfarrei Mauer. 

18. „ Friedrich Fettig, Pfarrkurat in Wagen- 

fchwend, auf die Pfarrei Schönau bei 

Heidelberg. 

18. „ Joseph Mehrbrei, Pfarrer in Boxberg, 

auf die Pfarrei Hambrücken. 

Versetzungen. 

1. Okt.: Karl Maier, Vikar in Vilchband, i. g. E. 

nach Neunkircheu. 

1. „ Rudolf Maurer, Vikar in Schwetzingen, i. 

g. E. nach Freiburg, St. Martin. 

8. „ Joseph Metzinger, Vikar in Walldürn, als 

Pfarrkurat nach Wagenschwend. 

8. „ Joseph Ruch, Vikar in Achern, i. g. E. nach 

Walldürn. 

9. Okt. : Konrad Grom, Vikar in Emmendingen, i. g. E. 

nach Wyhl. 

9. „ Julius Link, Vikar in Bräunlingen, i. g. E. 

nach Emmendingen. 

15. „ Franz Biedermann, Pfarrverweser in Ham- 

brücken, i. g. E. nach Boxberg. 

15. „ Friedrich Kapferer, Vikar in Neuweier, 

i. g. E. nach Rotenfels. 

15. „ Otto Joos, Vikar in Rotenfels, als Pfarr- 
kurat nach Lobenfeld. 

22. „ Friedrich Fleck, Vikar in Münchweier, als 

Pfarrverweser nach Neu diu g en. 

22. „ Friedrich Ritter, Vikar in Todtmoos, i. g. E. 

nach Münchweier. 

27. „ Wilhelm Wiesel, Vikar in Bühl (A. Walds- 

hut), i. g. E. nach Wahlwies. 

27. „ Ludwig Gedemer, Vikar in Balzfeld, i. g. 

E. nach Neibsheim. 

4. Nov.: Rudolf Sigi, Vikar in Kirrlach, i. g. E. 

nach Lörrach. 

4. „ Ludwig Zähringer, Vikar in Lörrach, i. 
g. E. nach Rheinsheim. 

5. „ Wilhelm Gärtner, Vikar in Ersingen, i. g. 

E. nach Sinzheim. 

5. „ Medard Lang, Pfarrverweser in Mörsch, 

i. g. E. nach Höchenschwand. 

5. „ Johann Traber, Vikar in Sinzheim, i. g. E. 

nach Kirrlach. 

BerantmortUcGe9t(ba(tion: @r*6. ßan*[ei. Druck u. Verlag : I. D i I g e r sche Bucht rackeret, Freiburg i. Br., Fernruf 4713. 



Beilage zum Erzb. Anzeigeblatt Nr. 28. 

Merkblatt über Aufwertung. 
Vorbemerkung. 

Durch die Inflation sind die meisten Forderungen in 
ihrem Werte verändert worden. Für den wichtigsten Teil 
der vom Währungsverfall betroffenen Ansprüche wird die 
„Aufwertung" nach allgemeinen Richtlinien durch das 
Aufwertungsgesetz vom 16. Juli 1925 (R.G.Bl. I. 
1925 S. 117) geregelt. 

Das Gesetz über Ablösung öffentlicher An- 
leihen vom 16. Juli 1925 (R. G. Bl. I. S. 137) be. 
zweckt das Gleiche für Markanleihen des Reichs, der 
Länder, Gemeinden usw. 

Die Aufwertung anderer, nicht durch Sondergesetze 
geregelter Ansprüche richtet sich nach den „allgemeinen 
Vorschriften", das heißt nach den durch die Rechtsprechung 
entwickelten Grundsätzen des allgemeinen bürgerlichen 
Rechts in der Aufwertungsfrage. 

o.G. ZI Das Answer tu ngsgesetz ordnet nur die Auf- 
wertung von Geld schulden und dinglichen auf Zahlung 
einer Geldsumme gehenden Lasten, die auf Rechts- 
verhältnissen (Darlehen, Grundstücksverkauf usw.) beruhen, 
auf Zahlung einer b e st i m m t e it in Mark oder einer 
andern nicht mehr geltenden inländischen Währung (Gul- 
den, Taler) ausgedrückten Geldsumme gerichtet, durch den 
Währungsverfall betroffen und vor dem 14. Februar 
1924 begründet sind. 

w.G. 8Z 2, Grundlage der Aufwertung bildet der nach den Vor- 
4' 5 schriften des Auswertungsgesetzes und dessen Anlage (R. 

G.Bl. 1925S. 133) zu berechnende Goldmarkbetrag. 
Die Berechnung ist nicht immer einfach; im Zweifel er- 
übrigt nur die Aufwertungsstelle (Amtsgericht) anzugehen. 

Das Aufwertungsgesetz regelt im wesentlichen 
Ansprüche aus: 

Hypotheken (auch hypothekarisch gesicherten For- 
derungen), Grundschnlden, Industrie ob li g a tio- 
nen und verwandten Schuldverschreibungen, Pfand- 
briefen und verwandten Schuldverschreibungen, 
Schuldverschreibungen der Genossenschaften des öffent- 
lichen Rechts und verwandter Körperschaften als 
Unternehmer wirtschaftlicher Betriebe, Spargut- 
haben bei öffentlichen Sparkassen, Versicherungs- 
ansprüchen, Kontokorrentforderungen und Bankgut- 
haben. 

Ausgeschlossen von der Aufwertung sind regel- 
mäßig : 

v.G.8865, 1. Ansprüche aus Bankguthaben und gegen Banken 
00 aus Kontokorrent, 

üo.®.§67* 2. Ansprüche, über die vor dem 15. Juni 1922 oder 
nach dem 14. Februar 1924 ein Vergleich abge- 
schlossen ist, 

3. Ansprüche, welche infolge vorbehaltloser An-Aw.G.§§i 
nähme der Zahlung vor 15. Juni 1922 erloschen 78 

sind. 
Als Vorbehalt kann eine vor oder b e i Annahme 

der Bezahlung der Schuld oder alsbald nachher erfolgte 
Ertlärung des Gläubigers an den Schuldner genügen, 
wenn sie erkennen läßt, daß der Gläubiger mit der Zahl- 
ung in entwertetem Geld die Tilgung des Anspruchs nicht 
als erfolgt ansieht. 

Auch die ausdrückliche Betonung in der Quittung, 
daß die Zahlung in Papiergeld erfolgte, kann als 
Vorbehalt gelten. 

Z a h l u n g s a n n a h m e liegt nur dann vor, wenn 
der Gläubiger ausdrücklich oder stillschweigend erklärt hat, 
daß er die an ihn bewirkte Leistung von Geld als eine 
Erfüllung seiner Geldforderung annehme. Stillschweigen 
auf Zusendung eines Papiermarkbetrags zur Zeit der 
Hochinflation gilt nicht als Annahme. 

Bei einigen Arten der Ansprüche tritt die Aufwertung Aw. G. 8 ■ 
ohne weiteres ein, bei andern ist eine Anmeldung^G §§ i 
des Gläubigers oder gar gerichtliche Klage zur Gel- 6»," 63 
tendmachung nötig. 

Die Geltendmachung des Aufwertungsanspruchs muß 
meist bei bestimmten Stellen und innerhalb bestimmter 39 
Fristen erfolgen; wo sie an Fristen gebunden ist, 
hat Nichteinhaltung dauernden Verlust des 
Aufwertungsanspruchs zur Folge! 

Streitigkeiten über die Höhe der Auswertung undAw.G. 886 
einige damit zusammenhängende Fragen entscheidet hin- 
sichtlich der im Aufwertungsgesetz geregelten Ansprüche 
regelmäßig die Aufwertungsstelle (in Baden das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen allge- 
meinen Gerichtsstand, also insbesondere seinen Wohnsitz 
hat, oder bei Hypotheken, in dessen Bezirk das Grundbuch 
für das belastete Grundstück geführt wird. R.G.Bl. 1925 
S. 154, Bad. G.V.Bl. 1925 S. 213). 

Anträge, Anmeldungen und Erklärungen an die Auf- 
wertungsstelle können aber auch (wenn keine Fristversäum- 
nis zu befürchten) bei dem Gerichtsschreiber jedes anderen 
Amtsgerichts zu Protokoll gegeben (nicht jedoch schriftlich 
eingereicht) werden. Gegen die Entscheidung der Auf- 
wertungsstelle findet sofortige Beschwerde an das Land- 
gericht statt und, wenn dessen Entscheidung auf Gesetzes- 
verletzung beruht, sofortige weitere Beschwerde an das 
Oberlandesgericht. Beide Rechtsmittel müssen innerhalb 
einer uuerstrecklichen (Not-) F r i st von 14 Tagen von 
der mündlichen Eröffnung oder Zustellung der Entscheidung 
an, am zweckmäßigsten zu Protokoll des Gerichtschreibers 
beim nächsten Amtsgericht, der nähere Aufklärung gibt, 
erhoben werden. 
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Die Anmeldung der Aufwertungsansprüche bei der 

Aufwertungsstelle und die Einlegung der Beschwerde (auch 

weiteren Beschwerden) gehört als Verwaltungsgeschäft zur 

Zuständigkeit des Stiftungsrats. 

An Hand der nach unserem Erlaß vom 24. Sept. 

1925 Nr. 13426 (Anzbl. S. 179) aufgestellten 

Verzeichnisse können ungesäumt die zur Durch- 

führung der Aufwertung erforderlichen Maßnahmen 

getroffen werden. 

Verfahren zur Sicherung und Durchführung des 
Aufwertungsanspruchs. 

w. G. §67s Vor Anmeldung von Ansprüchen bei der Aufwertungs- 
stelle empfiehlt es sich, eine gütliche Vereinbarung 

mit dem Schuldner (hinsichtlich der persönlichen Forderung) 

bezw. deni Grundstückseigentümer (hinsichtlich des ding- 

lichen Anspruchs) herbeizuführen. 

Eine gütliche Vereinbarungistauch in allen Fällen 

zu versuchen, in denen nach dem Gesetz an sich ein Auf- 
wertungsanspruch nicht besteht (z. B. bei Bankguthaben 

oder bei vorbehaltlos vor dem 15. Juni 1922 angenom- 

mener Zahlung von hypothekarisch gesicherten Forderungen), 

da die Aufwertung immerhin eine Forderung der Billig- 

keit ist. 

Durch die Ber g le ichs ver hand langen darf 

die zur Wahrung des Anspruchs etwa be- 

stimmte Anmeldefrist (bei der Aufwertungsstelle 

usw.) nicht versäumt werden! 

Die Anmeldung muß trotz Vergleichsverhandlung un- 

bedingt spätestens 8 Tage vor Ablauf der Anmeldefrist 

erfolgen. 

In allen Vergleichen, Vereinbarungen und 

Anmeldungen ist stets ausdrücklich zu erklären, 

daßalle bei einer Aenderung der Gesetzgebung 

oder Rechtsprechung sich ergebenden Aufwert- 

ungsansprüche vorbehalten bleiben. 

I. Ansprüche aus Hypotheken (auch hypothekarisch ge- 

sicherten Darlehen, Kaufschillingen udgl.); 

A. Hypotheken schuld i st noch nicht zurück be- 

zahlt (und demgemäß im Grundbuch weder ganz noch 

teilweise gelöscht); 

1. Keine Anmeldung bei Aufwertungsftelle 

nötig, wenn nur regelmäßige Aufwertung 

verlangt wird (also bei 2a und b, wohl aber 

Antrag bei 2c unten! 

2. Feststellung des A ufwertungsbetrages: 

a) Bei vor 1. Januar 1918 erworbenen An- 

sprüchen 250/0 des Nennwerts, 

b) bei später erworbenen 25°/o des nach der Um- 

rechnungstabelle ermittelten Goldmarkbetrags 

0) bei Kaufschillingen kann der Aufwertungsbe- 

trag für den persönlichen — nicht auch 

für den dinglichen — Anspruch, wenn dieser 

nach dem 31. Dezember 1908, aber vor 

dem 1 Januar 1912 begründet worden ist, 

auf 750/0, wenn er vor dem 1. Januar 1922 

auf 1000/0, wenn er nach dem 1. Januar 1922 

begründet worden ist, auch auf mehr als 100°/o 
erhöht werden. 

Die Höhe bestimmt mangels gütlicher Einig- Aw.G. 810 s 

ung auf Antrag die Aufwertungsstelle 

nach Lage der Vermögensverhältnisse beider Par- 

teien und des Grundstückswertes. (Also gleich 

Auskunft über Vermögensverhältniffe des Schuld- 

ners und Grundstückswert einholen!). 

Der Antrag muß bei der Aufwert- Aw.G.8il 

ungsstelle und zwar vor dem 1. April 

1926 gestellt sein. 

Dem Antrag eines Schuldners auf Minder- Aw. G. § k 

ung der Aufwertung unter 250/0 wird regel- 

mäßig entgegen zu treten sein, wenn nicht seine 

wirtschaftlichen Verhältnisse die höhere Aufwert- 

ung als grobe Unbilligkeit erscheinen lassen. 

3. Antrag auf Eintragung des Aufwert- 

ungsbetrages beim Grundbuchamt, 

in dessen Bezirk das belastete Grundstück liegt. 

Mitwirkung oder Mitunterzeichnung des Grund- 

stückeigentümers ist zweckmäßig. 

4. Aufforderung an Schuldner zur Zins- %m.®. § 2 

Zahlung aus dem Aufwertungsbetrag: 

Vom 1. Januar 1925 bis 31. Juni 1925 1,2 °/o, 
vom 1. Juli 1925 dis 31. Dezember 1925 2,5 0/0, 
vom 1. Januar 1926 30/0, 
vom 1. Januar 1928 5°/o 

jährlich und zwar vom 1. Juli 1925 an zu 

den bisherigen Terminen. 

B. Hypothek ist ganz oder teilweise zurück- 

bezahlt, aber noch nicht gelöscht: 

1. Feststellung, ob Zahlung 

a) vor dem 15. Juni 1922 mit Vorbehalt, 

b) vom 15. Juni 1922 bis 14. Februar 1924Aw.G.881 

bezw. auch nachher noch (mit oder ohne Vor- 78 

behalt) angenommen wurde. Zutreffendenfalls 

2. Berechnung des Aufwertungsbetrages Aw.G.81 

wie bei A. 2 (Besonderheit für Kaufschillinge be- 

achten A. 2 c!). 

Zahlungen, die vor 15. Juni 1922 vorbehalt- 

los angenommen wurden, werden zum Nennwert 

ans den Nennwert angerechnet, mit Vorbehalt oder 

später angenommene mit Goldmarkbetrag auf den 

Goldmarkbetrag. 
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3. Entweder sofortige Vereinbarung mit 

Schuldner oder aber Anmeldung des An- 

spruchs auf Aufwertung „kraft Rückwir- 

kung" (oben 1 b) oder zufolge „Vorbehalts" (oben 

1 a, gegebenenfalls auch 1 b) bei der Auf wer- 

tn n g s st e l l e (zuständiges Amtsgericht) bis läng- 

stens 31. Dezember 1925 persönlich oder „ein- 

geschrieben" (bor 20. Dezember 1925 abschicken). 

Die Aufwertungsstelle setzt Schuldner und Grund- 

Aw. G. § 16 stückseigentümer von der Anmeldung in Kenntnis. 

Vordruck bei Amtsgericht erhältlich (für jeden 
Aufwertungsschuldner bezw. Grundstückseigentümer 
eine Fertigung). 

Aw. G. § 15 Aufwertung kraft Rückwirkung kann nicht ver- 
langt werden, wenn sie eine unbillige Härte be- 
deutet. 

Aw.G.816 4- Nach Einkunft der Anmeldebescheinigung 
der Aufwertungsstelle und der Bescheinigung, daß 

innerhalb der dreimonatlichen Frist kein Einspruch 

erhoben wurde, oder bei Einwilligung des Grund- 

stückseigentümers: Antrag beim Grundbuch- 

amt auf Eintragung des Aufwertungsbetrages. 

5. Nach Eintragung: Aufforderung an Schuldner 

zur Zinszahlung aus dem Aufwertungsbetrag seit 

1 Januar 1925 wie bei I. A. Ziff. 4. 

Ist dem Schuldner eine Lö schungsbewilli- 
gung (auch löschungsfähige Quittung) vor dem 

15. Juni 1922 ausgehändigt worden, so empfiehlt 

sich beim Amtsgericht einstweilige Verfügung wegen 

Eintragung eines Widerspruchs im Grundbuch 

zu beantragen, wenn die Eintragung der Aufwer- 

tung nicht alsbald zu erlangen ist. 

Ist Zahlung vor 15. Juni 1922 ohne 
Vorbehalt angenommen, dann erübrigt nur 
Versuch einer Vereinbarung mit Schuldner oder 

Grundstückseigentümer, ob und wie hoch aufge- 
wertet werden soll. 

6. Hypothek ist heimbezahlt und gelöscht: 

1. Feststellung wie bei B. 1. 

2. Berechnung des Aufwertungsbetrages 

wie bei A. 2. 

3. Anmeldung des Anspruchs (kraft Vorbe- 

halts oder Rückwirkung) bei der Aufwertungs- 

stelle bis längstens 31. Dezember 1925 

(also spätestens 20. Dezember 1925! abschicken). 

Aw.G. 8 162 4. Antrag auf Eintragung eines Wider- 
spruchs zur Sicherung des Anspruchs auf Wie- 

dereintragung der Hypothek beim Grundbuch- 

amt unter Vorlage einer Bescheinigung über die 

Anmeldung beim Amtsgericht, falls nicht Eigen- 

tümer sein Einverständnis mit Wiedereintragung 

der Hypothek erklärt und sie bewilligt. 

5. Antrag beim Grundbuch amt auf Wieder- 

eintragung der Hypothek, wenn 

a) Grundstückseigentümer schriftlich auf sein Ein- 

spruchsrecht verzichtet oder freiwillig die Ein- 

tragung bewilligt oder 

b) eine Entscheidung der Aufwertungsstelle oder 

des Gerichts oder 

c) eine Bescheinigung darüber vorliegt, daß inner- 

halb der Einspruchsfrist (drei Monate) ein 

Einspruch nicht eingekommen ist. 

6. Nach Wiedereintragung: Beginn der Verzinsung 

erst mit dem Beginn des auf die Wiedereintrag- 

ung folgenden Kalendervierteljahres. 

Der Eigentümer und der persönliche Schuldner Aw. G. { 
können in den Fällen B und C innerhalb drei 
Monaten von der Mitteilung der Anmeldung des 

Aufwertungsanspruchs bei der Aufwertungsstelle 
Einspruch gegen die nachträgliche Aufwertung 
erheben. 

Ueber die Zulässigkeit der Aufwertung 
müssen dann die ordentlichen Gerichte entscheiden; 
ist nur die Höhe bestritten, so entscheidet die Auf- 
wertungsstelle. 

Zur Klageerhebung bei den ordentlichen Aw. G. - 
Gerichten ist der Katholische Oberstiftungs- Abs. : 
rat zuständig. 

Ist das Grundstück im Falle 0 n a ch Löschung 
der Hypothek, aber vor 1. Juni 1925 auf einen 
neuen Eigentümer übergegangen, so kann nur der 

p ersönli ch e Aufwertungsanspruch gegen den frü- 
heren Eigentümer geltend gemacht werden. 

II. Ansprüche aus Grundschulden, Rentenschul- Aw.G.k 

den und Reallasten: im wesentlichen wie bei I. 

III. Ansprüche aus Jndustrieobligationeu undZlw.G.sl 
verwandten Schuldverschreibungen: waren bei zuverlässigen 

Banken anzumelden und Papiere zu deponieren (Anzbl. 

1925 S. 180). 

IV. Ansprüche aus Pfandbriefen und v erwand-Aw.G.84 

ten Schuldverschreibungen: es empfiehlt sich die 

Hinterlegung bei zuverlässiger Bank gegen Bejcheinigung 

mit Antrag auf Besorgung der Aufwertung. 

V. Guthaben bei Sparkassen: 
1. Bei öffentlichen oder unter Staatsauf- 

sicht stehenden Sparkassen: wenn nicht schon 

angemeldet (Anzbl. 1924 S. 77 und 90) und 

Anmeldebescheinigung im Besitz des Stiftungsrats, 
dann alsbaldige Anmeldung bei der schuldnerischen 

Sparkasse und Abwarten bis weiteres über Auf- 

wertung verfügt wird. 

2. Bei Privatsparkassen: werden mit 25°/« 

aufgewertet. Anmeldung des Anspruchs bei der 

Privatsparkasse. 
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Sonderabdruck aus dem Gesetz- und Verordnungsblatt 1925 Nr. 28 Seite 172. 

Verordnung 
(Vom 16. Juni 1925.) 

über die Änderung des Landes- und Ortskirchensteuergesetzes 
vom 30. Juni 1922. 

Auf Grund des § 4 der zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Münzgesetzes vom 12. Dezember 1924 
(Neichsgesetzblatt Teil I Seite 775) verordnet das 
Staatsministerium im Namen des badischen Volkes, 
was folgt: 

§ 1- 

Artikel 13 Absatz 3 Satz 1 des Landeskirchen- 
steuergesetzes vom 30. Juni 1922 (Gesetz- und Ver- 
ordnungsblatt 1922 Seite 493) erhält folgende Fassung: 

„Nachtrag und Abgang an Kirchensteuer kann 
nur beansprucht werden, wenn bei der einzelnen 
Steuergattung ein Betrag von mindestens 60 Reichs- 
pfennig — auch bei gemischter Ehe — in Frage steht." 

§ 2. 

Das Ortskirchensteuergesetz vom 30. Juni 1922 
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1922 Seite 501) er- 
fährt folgende Änderungen: 

1. In Artikel 12 Absatz 3 Satz 1 und im Artikel 13 
Absatz 1 werden die Worte „20 4" und „100 Ji," 
jeweils durch die Worte „10 Reichspfenuig" bezw. 
„100 Reichsmark" ersetzt. 

2. Im Artikel 14 treten 
a. in Absatz 1 an die Stelle der Worte „100 Ji,“ 

die Worte „20 Reichsmark", 
b. in Absatz 2 an die Stelle der Worte „1000^5" 

die Worte „1000 Reichsmark", 
c. in Absatz 4 an die Stelle der Worte „5 Ji,“ 

die Worte „60 Reichspfennig". 
3. Artikel17Absatz 4Satz 1 erhältfolgendeFassung: 
„Nachtrag und Abgang an Kirchensteuer kann 

nur beansprucht werden, wenn bei der einzelnen 
Steuergattung ein Betrag von mindestens 60 Reichs- 
Pfennig — auch bei gemischter Ehe — in Frage steht." 

4. Im Artikel 22 Absatz 1 Ziffer 3 werden die ' 
Worte „100 Mark" durch die Worte „100 Reichs- 
mark" ersetzt. 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1925 in Kraft. 

Karlsruhe, den 16. Juni 1925. 

Das Staatsministerium. 

Dr. Hellpach. 

Verordnung 
(Vom 23. Juni 1925.) 

über die Änderung der Katbolischen Landeskirchensteuer-Verord- 

nung vom 28. November 1922. 

Artikel 1. 

Die Katholische Landeskirchensteuer-Verordnung 
vom 28. November 1922 (Gesetz- und Verordnungs- 
blatt 1922 Seite 845) wird im Einverständnis mit 
dem Erzbischöflichen Ordinariat und, soweit erforderlich, 
im Benehmen mit dem Ministerium des Innern und 
der Finanzen, sowie nach Zustimmung des Landes- 
finanzamts Karlsruhe, wie folgt, geändert: 

1. In § 11 treten 
a. in Ziffer 2 an die Stelle der Worte „100 M" 

die Worte „5 Reichsmark", 
b. in Ziffer 4 an die Stelle der Worte „unter 

l00 = 50 Ji,“ die Worte „unter ~ — 

2,50 Reichsmark". 
2. § 13 erhält folgende Fassung: 

„Bei Berechnung der Steuerschuldigkeiten 
werden Betrüge unter einem halben Reichspfennig 
nicht berücksichtigt, größere auf einen ganzen 
Reichspfennig aufgerundet". 

3. § 17 Ziffer 1 Satz 2 erhält folgenden Wortlaut: 
„Kirchensteuerzuschläge unter 60 Reichspfennig 

zur einzelnen Steuergattung bleiben außer Be- 
tracht — auch bei gemischter Ehe". 

4. In § 18 Ziffer 1 treten an die Stelle der 
Worte „von mindestens 10 Ji, (bei gemischter 
Ehe 5^G)" die Worte „von mindestens 60 Reichs- 
pfennig (auch bei gemischter Ehe)". 
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5. Die Ziffer 2 des § 25 fällt weg. Die bisherige 

Ziffer 3 wird Ziffer 2. 

6. Hinter § 29 wird eingefügt: 

„5. Erhebung durch die Finanzämter. 

§29a. 

]. Zwischen der Kirche und der Reichsfinanzbehörde 

kann vereinbart werden, daß die Kirchensteuer 

ganz oder teilweise durch die Finanzämter zu 

erheben ist. 

2. Die Vereinbarung unterliegt der Genehmigung 

des Kultusministeriums; sie ist im Gesetz- und 

Verordnungsblatt bekanntzumachen. 

3. Die Vorschriften dieser Verordnung über die 

Erhebung der Kirchensteuer durch eigene kirchliche 

Erheber ruhen insoweit und insolange, als sie 

mit einer Vereinbarung nach Ziffer 1 und 2 in 

Widerspruch stehen". 

7. Die in den 2 Ziffer 1, 9 Ziffer 1, 1 4 Ziffer 1, 

15 Ziffer 1, 17 Ziffer 1 und 5, 19 Ziffer 1, 

25 Ziffer 1 und 30 Ziffer 2 bezeichneten Muster 

sind den Änderungen anzupassen. Im übrigen 

ist allgemein an die Stelle des Geldzeichens 

„J6" baö gefeit gu #en. 

Artikel 2. 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1925 in Kraft. 

Karlsruhe, den 23. Juni 1925. 

Der Minister des Kultus und Unterrichts 
Dr. Hellpach. 

(Vom 23. Juni 1925.) 

übet bte &nbenmg bet JMboItfcbert DrtaHid)enßeuei:SBem:bmmB 
vom 28. November 1922. 

1. 

Die Katholische Ortskirchensteuer - Verordnung 

vom 28. November 1922 (Gesetz- und Verordnungs- 

blatt 1922 Seite 885) wird im Einverständnis mit 
dem Erzbischöflichen Ordinariat und, soweit erforderlich, 

im Benehmen mit dem Ministerium des Innern und 

der Finanzen, sowie nach Zustimmung des Landes- 

finanzamts Karlsruhe, wie folgt, geändert: 
1. In tz 2 treten 

a. in Ziffer 2 e an die Stelle der Worte „100 Jb“ 

die Worte „20 Reichsmark", 

b. in Ziffer 2e an die Stelle der Worte „1000J6" 

bie SBWe „1000 SReidßmarl", 

c. in Ziffer 2f an die Stelle der Worte „5 Jb“ 

bte äBorte „60 ^tei^^8p^^mtig". 

2. § 11 erhält folgenden Wortlaut: 

„Bei der Berechnung der Steuerschuldigkeiten 

werden Beträge unter einem halben Reichs- 

pfennig nicht berücksichtigt, größere auf einen 

ganzen Reichspfennig aufgerundet." 

3. § 14 Ziffer 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Kirchensteuerzngänge unter 60 Reichspfennig 

bei der einzelnen Steuergattung bleiben außer 

Betracht — auch bei gemischter Ehe". 

4. In § 15 Ziffer 1 werden die Worte „von min- 

destens 10 Jb, bei gemischter Ehe 5 Jb“ ersetzt 

durch die Worte „von mindestens 60 Reichs- 

pfennig (auch bei gemischter Ehe)". 

5. § 32 erfährt folgende Änderungen: 

a. in Ziffer 1 treten an die Stelle der Worte 

„100 M“ die Worte „100 Reichsmark," 

b. in Ziffer 2 werden die Worte „20 Pfennig 

auf 100 Jb“ durch die Worte „10 Reichs- 

pfennig auf 100 Reichsmark" ersetzt, 

c. ebenso in Ziffer 3 die Worte „20 Pfennig" 

durch die Worte „10 Reichspfennig". 

d. In Ziffer 5 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

„Der Gesamtumlagefuß ist mindestens auf 
volle Zehntelsreichspfennig, höchstens auf ganze 

Reichspfennig aufzurundend' 

6. In Ziffer 6 wird Satz 2 dahin geändert: 

„Der sich ergebende besondere Umlagefuß 

darf auf Hundertstelsreichspfennig und, wenn 

er mehr als einen ganzen Reichspfennig 

betrügt, auf Zehntelsreichspfennig aufgerundet 

werden." 

f. In Ziffer 7 erhält Satz 2 folgenden Wortlaut : 

„Eine Aufrundung nach Ziffer 6 ist statthaft." 

g. Ziffer 8 fällt weg, Ziffer 9 und 10 erhalten 

die Ziffer 8 bezw. 9. 

6. Die in den §§ 5 Ziffer 1, 7 Ziffer 1, 14 Ziffer 1, 

16 Ziffer 1, 22 Ziffer 1, 25, 26 Ziffer 1 und 

44 Ziffer 2 und 4 bezeichneten Muster sind den 

Änderungen anzupassen. Im übrigen ist allgemein 

an die Stelle des Geldzeichens „Jb“ das Zeichen 

git #en. 

Artikel 2. 

Diese Verordnung tritt am l. April 1925 in Kraft. 

Karlsruhe, den 23. Juni 1925. 

Der Minister des Kultus und Unterrichts 

Dr. Hellp ach. 

i 
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